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Liebe Leser, 

mit Erscheinen des Heftes 9 sind mittlerweile vier Jahre 

seit unserer ersten Ausgabe im Dezember 1990 vergan- 

gen. Wir freuen uns, daß uns in dieser Zeit so viele Leser 

die Treue gehalten haben und immer wieder neue hinzu- 

kommen. Dies hat uns auch zu der Entscheidung bewogen, 

jetzt ein Abo einzuführen und wir hoffen, daß Sie, liebe 

Leser, regen Gebrauch davon machen. 

Wie bei jeder Publikation war und ist die Finanzierung die 

Voraussetzung für das bisherige und auch weitere Erschei- 

nen unseres Heftes. Dank Ihrer Spenden, der Verkaufser- 

löse und der Werbung im Heft ist uns dies bisher gelun- 

gen. Es ist uns insbesondere wichtig, unabhängig von frem- 

den Geldgebern und damit auch inhaltlich unabhängig zu 

bleiben. 

Besonders erwähnenswert erscheint uns die gute Zusam- 

menarbeit zwischen den verschiedenen Umweltverbänden 

und -initiativen, den touristischen Verbänden und den Um- 

weltbehörden. Erwähnenswert deshalb, weil wir uns damit 

positiv von vielen Regionen der alten Bundesländer abhe- 

ben. Dort sind Naturschutzverbände und Bergsportverbände 

so sehr in einen scheinbar unlösbaren Konflikt verstrickt, 

daß dabei weitaus größere, gemeinsam anzupackende Pro- 

bleme wie Verkehr, Autobahnbau oder Zersiedlung auf der 

Strecke bleiben. 
Beispielgebend war die Zusammenarbeit zwischen Inter- 

essengruppen und den sächsischen Umweltbehörden, z.B. 

bei einem kleinen Felsen im Lockwitzgrund (siehe Bei- 

trag S.44) und oder auch beim Thema "Boofen", dem Frei- 

übernachten in der Sächsischen Schweiz. 

Auch bei der Tiefflugproblematik haben Umweltverbände 

und die Umweltbehörden gemeinsam gearbeitet. Es sei u.a. 

auf den Beitrag des Staatssekretärs im Sächsischen Um- 

weltministerium, Dieter Angst, in diesem Heft verwiesen. 

Daß sich die Umweltvertreter in Verbänden und Behörden 

gemeinsam engagieren, ist angesichts der Vielzahl der be- 

stehenden Probleme auch bitter notwendig,denn die nega- 

tiven Aspekte für die Natur Sachsens und der Sächsischen 

Schweiz überwiegen deutlich. 
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Da ist die Gefahr der ständigen Verschlechterung des Zu- 

standes unserer Wälder und insbesondere der über 60 Jah- 

re alten Laubbäume. Mit der derzeitigen Verkehrspolitik 

wird sich der Zustand unserer Wälder noch weiter ver- 

schlimmern. Der forcierte Neubau der A 13 von Sachsen 

nach Prag beruht z.B. auf Planungen, die von einem An- 

stieg des Straßenverkehrs um das Zweifache ausgehen. Das 

heißt, die Schadstoffe Ozon und NO, nehmen nicht ab, son- 

dern drastisch zu. Welche Auswirkungen das auf den Wald 

und natürlich auch auf unsere Gesundheit haben wird, kann 

sich jeder selbst ausmalen. Aber immer noch ist die Ein- 

stellung verbreitet: Mich wird‘s schon nicht treffen, so 

schlimm wird‘s schon nicht werden. 

Ein weiteres ungelöstes Problem ist die Gefahr der Zersied- 

lung der Landschaft. Trotz Herausnahme der Gemeinden 

aus den Landschaftsschutzgebieten nimmt die Zahl der Aus- 

gliederungsanträge weiter zu. Vorerst konnte ein großer Teil 

der Projekte zurückgewiesen werden, so z.B. der Golfplatz 

in Thürmsdof, ein Parkhaus in Rathen oder ein Hotel ober- 

halb von Cunnersdorf. Aber die Erfahrung lehrt, daß die 

Projekte nach kurzer Zeit etwas abgewandelt nebst neuen 

Ausgliederungsanträgen wieder auf den Tisch kommen. Wie 

lange werden die Behörden diesem Druck standhalten? 

Zuletzt sei noch eine schöne Sache vermeldet: Im Nord- 

westen der Sächsischen Schweiz könnte das LSG sogar um 

ein Stück erweitert werden. Der Dittersbacher Sandstein- 

zipfel hat schon immer im LSG Sächsische Schweiz ge- 

fehlt. Ein Beitrag von Dietrich Graf wird diese unbekannte 

Gegend vorstellen. 

Für die Herstellung unseres Heftes verwenden wir erst- 

mals Umweltpapier. Daß wir dieses Papier erst jetzt ein- 

setzen, hatte seine Ursache im deutlich niedrigeren Preis 

des bisher verwendeten Papiers. 

Bleibt uns zum Schluß, Ihnen alles Gute und viel Freude 

mit diesem Heft zu wünschen. Wir würden uns freuen, Sie 

als Leser oder vielleicht sogar als Abonnent des nächsten 

Heftes begrüßen zu können. 

Peter Rölke 

"Nebel im Kleinen Zschand - Blick zum Winterstein" von Frank Richter 
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Ballonflieger aus Tuttlingen über dem Türkenkopf in Rathen 

18. September 1994: Von Wehlen aus starten private Ballon- 

fahrer in Richtung Rathener Gebiet. Mit ihren zwei Heißluft- 

ballons steuern sie auf die Honigsteine zu und überqueren 

den Türkenkopf, einen markanten Klettergipfel, in nur 40 m 

Höhe. Was wäre, wenn der Ballon noch tiefer geflogen wäre? 

Ballons sind relativ stark windabhängig und schwierig steu- 

erbar. Waren Türkenkopf oder Feldkopf einem Zusammen- 

stoß vielleicht nur knapp entkommen? 

Das Reservat um den Dachsenhälter nördlich der Honig- 
steine ist das nächste Ziel der Ballonfahrer, die, wie sich 

später herausstellt, aus dem fernen Tuttlingen in Schwaben 

kommen. Im Reservat Dachsenhälter sollte besondere Ruhe 

herrschen, es war schon in DDR-Zeiten für Besucher und 

Bergsteiger gesperrt. Aber die Ballonfahrer stört das wenig. 

Laut fauchen die Brenner der beiden Ballons, als sie das 

Reservat im Tiefflug überqueren... 

Von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr sind beide Ballonfahrer über der 

Nationalpark-Region unterwegs. Aufmerksame Beobachter 

von der Nationalparkwacht haben in der Zwischenzeit den 

Start- und Landeplatz der Tuttlinger Ballonfahrer ausgemacht 

und eilen nach Wehlen. Die Angesprochenen reagieren aber 

alles andere als einsichtig. Man fühlt sich halt in seiner 

Freiheit eingeschränkt. Zudem seien ihnen keine Verbote 

bekannt. 

Dieses Beispiel zeigt erneut, daß schnell wirksame Regelun- 

gen gefunden werden müssen, um Tiefflüge aller Art, auch 

Ballonflüge, zu unterbinden. Die Ballonfahrt vom Septem- 
ber 1994 ist denn auch nur die Spitze des Eisberges. Das 

ganze Jahr über war der Flugbetrieb über der Sächsischen 

Schweiz ungebrochen stark. Der erhoffte Rückgang ist trotz 

Informationen in der Region nicht eingetreten. 

Tiefflüge über der Sächsischen Schweiz 

Weil sich die Piloten kleiner Flugzeuge beim Durchqueren 

des Luftraumes der Sächsischen Schweiz nirgends melden 

müssen, ist auch schwer herauszufinden, woher die Piloten 

kommen. Die Betreiber der nahegelegenen Flugplätze, wie 

z.B. Pirna-Copitz, halten sich freiwillig an Mindesthöhen 

von 600 m bzw. sie meiden den Luftraum der Sächsischen 

Schweiz ganz, was an dieser Stelle sehr begrüßt werden 

soll. So scheint ein großer Teil der Tiefflieger wohl aus 

Privatpiloten der alten Bundesländer zu bestehen. 

Bleibt als Fazit des zurückliegenden Jahres: Das Problem | 
der Tiefflüge über der Felsenwelt der Sächsischen Schweiz 
ist akuter denn je. Denn das Anliegen eines Nationalparks 

ist wohl kaum mit dem Geräuschpegel der Tiefflieger und 

dem Fauchen der Brenner von Heißluftballons zu verein- 

baren. Es müssen dringend Lösungen gefunden werden, um 

die Sächsische Schweiz endlich als Flugbeschränkungs- 

gebiet auszuweisen, bzw. um als ersten Schritt zumindest 

die völlig untaugliche Mindestflughöhe von 150 m auf 

600 m über Grund zu erhöhen. 

Um so mehr ist das Bemühen des Sächsischen Umwelt- 

ministeriums zu begrüßen, mittels einer fundierten Studie 

weitere fachliche Argumente für einen neuen Antrag beim 

Bundesminister für Verkehr zu erhalten. 

Umwelt-Staatssekretär Dieter Angst und die Koordinatorin 

des Gutachtens, Kareen Seiche, werden in den folgenden 

Beiträgen das Anliegen und die Ergebnisse der Studie dar- 

stellen. Am Beispiel der Bastei sollen die Verlärmung des 

Nationalparks dargestellt sowie konkrete Aussagen zu Aus- 

wirkungen der Tiefflüge auf Tierwelt, auf Einwohner, Tou- 

risten, Wanderer und Bergsteiger getroffen werden. Im 

Heft 10 werden wir wieder berichten. 

Peter Rölke 

Sächsisches Umweltministerium für gesetzliche Anhebung der Mindestflughöhe 

Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landes- 

entwicklung hat am 18.August in Dresden die Ergebnisse 

einer Studie zu „Auswirkungen des Flugverkehrs auf die 

Nationalparkregion Sächsische Schweiz“ vorgestellt. 

Die Studie entstand unter der Federführung der Schutzge- 

meinschaft Sächsische Schweiz. Sie ist bundesweit die erste 

zu dieser Thematik, bei der zur Beurteilung derart umfassen- 

de Begleituntersuchungen erarbeitet und in die Gesamtbe- 

urteilung mit einbezogen wurden. So haben die Unterauf- 

tragnehmer ornithologische Gutachten (Untersuchung der 

Störungsempfindlichkeit der Indikatorarten Schwarzstorch, 

Wanderfalke, Birkhuhn und Uhu), ein Rechtsgutachten, 

Schallimmissionsmessungen und -berechnungen sowie ein 
soziologisches und ein umweltmedizinisches Gutachten er- 

stellt. 

Seit 1990 wird eine Zunahme des Privatflugverkehrs über 



der Sächsischen Schweiz, insbesondere über dem National- 

park, registriert. Zwar ist die Sächsische Schweiz in den offi- 

ziellen Luftfahrtkarten als Vogelschutzgebiet ausgewiesen, 

doch wird die empfohlene Mindestflughöhe von 600 Me- 
tern über Grund oft nicht eingehalten. 

Immer wieder beobachten die Mitglieder der Nationalpark- 
wacht Piloten, die durch tiefe Überflüge das einmalige Erleb- 

nis der Felsenwelt der Sächsischen Schweiz zu steigern 

suchen. Einige unterschreiten dabei deutlich die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestflughöhe von 150 Metern über 

Grund. Neben den Rundflügen kommerzieller Anbieter ver- 

ursachen vor allem Privatpiloten über den Felslandschaften 

Lärm für Einwohner, Touristen und die dort lebende Tier- 

welt. 

Trotz laufender Projekte zur Verkehrsberuhigung, wie zum 

Beispiel auf der Bastei, ist die Lärmbelastung in der Sächsi- 

schen Schweiz entlang der stark befahrenen Straßen und an 

der Eisenbahnlinie im Elbtal bereits sehr hoch. Bedingt durch 
die Geländestruktur betrifft die Verlärmung jedoch nur enge 

Korridore entlang der Verkehrswege. 

Zu grundsätzlich anderen Bewertungen kommt es bei den 

Fluglärmimmissionen. Die bevorzugten Flugrouten liegen un- 

mittelbar über den durch andere Lärmquellen kaum betroffe- 

nen Kernbereichen des Nationalparks. Dies führt zu einer 

großflächigen Verlärmung mit Beurteilungspegeln von teil- 

weise über 50 dB(A), an Spitzentagen sogar über 55 dB(A). 

Weit über diesen Durchschnittswerten liegen jedoch die 

beim Überflug kurzzeitigen Spitzenpegel von 70 dB(A) und 

mehr, 

Wie die Studie weiter zeigt (siehe Abbildung S. 910), beein- 

flussen unvermittelt auftauchende tiefflıegende Flugzeuge 

in ruhigeren Bereichen massiv die Tierwelt. So kann dieser 

Lärm mitunter für die dort brütenden, meist schr scheuen 

Vogelarten den Ausfall der ganzen Brut und das Verlassen 

des Gebietes bedeuten. 

Die Erholungseignung der Nationalparkregion wırd durch 

die Verlarmung ebenfalls stark beeinträchtigt. 

Erste Erfolge bei der Fluglärmbekämpfung konnten bereits 

durch freiwillige Vereinbarungen vor Ort erreicht werden. So 

haben der Luftsportverband Sachsen und der Aeroclub Pirna 

bei der Vorstellung des Gutachtens bekräftigt, daß die in den 

Verbänden organisierten Piloten aufgrund ihres Wissens 

über den Wert und die Empfindlichkeit der Sächsischen 

Schweiz bereits eine Mındestflughöhe von 600 Metern über 
Grund einhalten. Die Bereitschaft dazu ist auch weıterhin 

vorhanden. So hat auch der Luftsportverband Sachsen die 

Erarbeitung des Gutachtens technisch unterstützt. 

Auch beim Bundesgrenzschutz ist die Bereitschaft vorhan- 

den, dıe Lärmimmissionen zu reduzieren. Eine Weisung an 

die Hubschrauberbesatzungen bestimmt, daß dıese eine 

Mindestflughöhe von 600 Metern über Grund einhalten sol- 

len, wenn die dienstlichen Belange dies erlauben. 

Begleitet werden sollen diese Bemühungen durch einen 
Arbeitskreis bei der Nationalparkverwaltung, ındem durch 

Informationen das Verständnis für die landschaftsökolo- 

gischen Belange der Nationalparkregion geweckt werden 

soll. 

Zudem wird die Nationalparkverwaltung weiterführende 

Untersuchungen zu Störempfindlichkeit der Avifauna 

führen und wird bemüht sein, Flugbewegungen im Tiefflug- 

bereich weiterhin möglichst umfassend zu dokumentieren. 

Die Sächsische Staatsregierung hatte bereits 1991 beim Bun- 

desverkehrsministerıum einen Antrag auf Einrichtung eines 

internationalen Flugbeschränkungsgebietes über der Säch- 

sischen Schweiz gestellt. Dieser Antrag wurde abgelehnt, 

da das Luftverkehrsrecht Flugbeschränkungen nur zur Ab- 
wehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord- 

nung kenne. Naturschutz und Erholungsvorsorge würden 

nicht dazu zählen, so die damalige Begrundung. 

Die vorliegende Studie beweist jedoch, daß Tiefflüge über 

der Nationalparkregion massive Auswirkungen auf die Tier- 

welt und die dort ansässige sowie die erholungssuchende 

Bevölkerung haben. 

Auf dieser Grundlage wird sich das Sächsische Staatsmini- 

sterıum für Umwelt und Landesentwicklung dafür einset- 

zen, daß ein erneuter Antrag auf Ausweisung eines Flugbe- 

schränkungsgebietes gestellt wırd. Auch eine Gesetzes- 

initiative des Freistaates Sachsen im Bundesrat wird erwo- 

gen. Andere Bundesländer, insbesondere solche mit ähn- 
lich bedeutenden Großschutzgebieten, haben bereits signa- 

lisiert, sich den Bestrebungen Sachsens anzuschließen und 

die Forderungen zu unterstützen. 

Nicht zuletzt werden das vorgelegte Gutachten und die darge- 

stellten Aktivitäten des Sächsischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Landesentwicklung die Umsetzung des Bun- 

desratsbeschlusses vom 18.12.1992 unterstützen. 

In diesem wird die Bundesregierung aufgefordert, eine ge- 

nerelle Anhebung der Mindestflughöhe auf 600 Meter über 

Grund durch Änderung der Luftverkehrsordnung festzule- 

gen. 

Dieter Angst 

Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für 

Umwelt und Landesentwicklung 



Auswirkungen von Tiefflügen im Gebiet der Sächsischen Schweiz 

Ergebnisse eines Gutachtens im Auftrag des Umweltministeriums 

Mit der Erstellung des Gutachtens zu den Auswirkungen 

von Tiefflügen in der Sächsischen Schweiz wurde die Schutz- 

gemeinschaft Sächsische Schweiz e.V. im Januar 1993 von 

Seiten des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Lan- 

desentwicklung (SMUL) beauftragt. Geplant war zunächst 

eine Laufzeit von einem Jahr, die nachfolgend um 4 Monate 

verlängert wurde. 

Auf Grund der Komplexität der Problemstellung wurden 

zahlreiche Fachleute der verschiedensten Fachgebiete in die 

Erstellung des Gutachtens eingebunden. Dadurch machte 

sich ein hoher Koordinierungsaufwand notwendig im Sinne 

der Erstellung eines in sich stimmigen und ausgewogenen 

Gutachtens. 

Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, die 

Ergebnisse des Gutachtens in gebotener Kürze zusammen- 

fassend darzustellen. Abb. 1 verdeutlicht den interdiszipli- 

nären Ansatz des Gutachtens. Bundesweit liegt bislang 

kaum Vergleichbares vor. 

1. Analyse der Situation 

1.1. Rechtliche Rahmenbedingungen 
(Unabhängiges Institut für Umweltfragen) 

In Deutschland hat gemäß Art. 73 Nr. 6 Grundgesetz der 

Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz über 

den Luftverkehr. Als Grundnorm des öffentlichen deutschen 

Luftverkehrsrechtes gilt das Luftverkehrsgesetz. Danach 

sind Flugbeschränkungen absolute Maßnahmen zur Regu- 

lierung des Flugverkehrs. Das Gesetz definiert zwei Instru- 

mente unterschiedlicher Reichweite und Wirkung, in $ 26 

Luftverkehrsgesetz (LuftVG) sind Luftsperrgebiete und Ge- 

biete mit Flugbeschränkungen geregelt. 

Nach $ 32 Abs. 1 Nr. 9 LuftVG erläßt der Bundesminister für 

Verkehr mit Zustimmung des Bundesrates die entsprechen- 

den Rechtsverordnungen über die Voraussetzungen und das 

Verfahren für die Einrichtung und Aufhebung von Luftsperr- 

gebieten und Gebieten mit Flugbeschränkungen. Dies ist 

durch Erlaß der Luftverkehrsordung (LuftVO), speziell $ 11 

LuftVO, geschehen. 

Konkretisierend zum Luftverkehrsrecht regelt die Luftver- 

kehrsordung Verhaltensweisen und Verkehrsräume im Luft- 

verkehr, wobei die primär der Sicherheit des Luftverkehrs 

dient. 

In$ 11 Abs.1 LuftVG heißt es: „Der Bundesminister für Ver- 

kehr legt Luftsperrgebiete und Gebiete mit Flugbeschrän- 

kungen fest, wenn dies zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere für die 

Situationsbeschreibung 
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Abb. 1 Inhaltliche Übersicht über das Gesamtgutachten 
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Weihnachtsbücher 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! 

Sicherheit des Luftverkehrs, erforderlich ist.“ 

Bisher wurden lediglich über Truppenübungsplätze dauer- 

haft Luftsperrgebiete eingerichtet, die auch in den Luftfahrt- 

karten verzeichnet sind. 

Fraglich ist, welche Schutzinteressen durch $ 11 LuftVO be- 

rührt sein können. Ersuchen von Kurorten zur Einrichtung 

von Luftsperrgebieten hat die Bundesregierung bisher re- 

gelmäßig abgelehnt. Die Ablehnung stützte sich in der Be- 

gründung auf die Aussage, daß durch die Schaffung von 

Sperrgebieten Präzedenzfälle vermieden werden sollen. Aus- 

sagen, daß die Einrichtung von Luftsperrgebieten durch 

$ 11 LuftVG generell nicht gedeckt sind, hat die Bundesre- 

gierung somit nicht getroffen. 

Gemäß $ 11 Abs. 2 LuftVO dürfen Luftsperrgebiete nicht 

durchflogen werden; Gebiete mit Flugbeschränkungen nur, 

wenn dies zugelassen oder genehmigt worden ist. 

Im konkreten Verwaltungsvollzug obliegt die Einrichtung von 

Luftsperrgebieten oder Gebieten mit Flugbeschränkungen 

dem Bundesminister für Verkehr, ihre Einrichtung ist somit 

Angelegenheit des Bundes. Durch Landesbehörden kön- 

nen Flugbeschränkungen nur partiell im Rahmen ihrer Auf- 

tragsverwaltung für den Bund ausgesprochen werden. Sol- 

che Beschränkungen können deshalb immer nur Beschrän- 

kungen, die der Bundesverkehrsminister festzulegen hat, 

flankieren. 

Ein Blick in Richtung USA soll im folgenden zeigen, daß der 

Schutz der Natur vor Tiefflugverkehr zum einen als interna- 

tionales Problem gesehen werden muß, zum anderen sich 

aber in diesem Spannungsfeld international einiges tut. 

In den USA haben Probleme in den Nationalparks mit Flug- 

lärm in den letzten Jahren zu einigen gesetzlichen Initiativen 

geführt. 1987 erließ der Congress ein Gesetz, das den Innen- 

minister beauftragte, eine Studie erarbeiten zu lassen, um 

geeignete Flughöhen von Flugzeugen und Hubschraubern 

zum Schutz von Nationalparks zu bestimmen und die Aus- 
wirkungen des Flugverkehrs in den Schutzgebieten abzu- 

klären. 7 Nationalparks wurden in die Studie einbezogen. 

Für die Zeit der Studie wurden bereits Restriktionen ausge- 

sprochen. So darf z.B. kein Flugzeug oder Hubschrauber im 

Yosemite-Nationalpark unterhalb einer Höhe von 2000 Fuß 

(ca. 600m) fliegen. Im Haleakala-Nationalpark lag die Schutz- 

höhe bei 9500 Fuß. Das Gesetz räumte bereits ein, daß durch 

Fluglärm im Grand Canyon-Nationalpark wesentliche Beein- 

trächtigungen der Ruhe und der natürlichen Abläufe im Na- 

tionalpark festzustellen sind. Daraus erwüchsen auch be- 

stimmte Probleme der öffentlichen Sicherheit für die Natio- 

nalparkbesucher. 

Für den Grand Canyon-Nationalpark wurden umfangreiche 

Flugbeschränkungsmaßnahmen in Kraft gesetzt, wobei so- 

wohl jahreszeitliche Befristungen, als auch Befristungen der 

Flughöhen festgelegt wurden. 

1.2. Fluglärmmessungen und Schallimmissions- 

berechnungen (Ingenieurbüro Kötter) 

Die Fluglärmmessungen erfolgten in Abhängigkeit von drei 

Einflußgrößen: den Flugzeugtypen, der Überflughöhe und 

dem Standort. Als Flugzeugtypen wurden verwendet: 

* Wilga, ZL 42, Hubschrauber Hughes 300. 

Die Überflughöhe wurde mit 150 m, 300 m, 600 m variiert. Als 
Lärmmeßstellen wurden insgesamt 8 Standorte auf Ebenhei- 

ten und in Felsschluchten gewählt. 

Folgende Meßergebnisse wurden erreicht: 

L ‚sm, (in dB) Horchzeit (in sec.) 

Flugzeuge 

150 m . 70,8 55 
300 m 64,8 35 
600 m 60,2 100 

Hubschrauber 
150 m 68,3 37 
300 m 64,7 74 

600 m 56,3 50 

L (dB): Maximalschallpegel in Dezibel 
AS max 

Schallimmissionsberechnungen wurden unter Einbeziehung 

folgender Emmissionsquellen erstellt: 

1. Straßenlärm (Normal- und Spitzenbelegung) 

2. Schienenverkehrslärm (tags, nachts) 

3. Flugverkehrslärm ( normaler Flugtag bei schönem Wet- 

ter, Spitzenbelegung an Flugtagen) 

Die Ergebnisse sind graphisch in den Karten 1 bis 4 darge- 

stellt und ergeben folgende Grundaussagen: 

6



* Straßen- und Schienenverkehrslärm sind an stärker 

verlärmte Korridore gebunden (Zufahrtsstraßen, Schie- 

nenwege); Kernbereiche des Nationalparks sind kaum 

betroffen; siehe Lärmkarten Seite 9 

* Bevorzugte Flugrouten liegen jedoch unmittelbar über 

sonst kaum betroffenen Kernbereichen und führen hier zu 

einer großflächigen Verlärmung (dabei angenommene 
Flughöhe von 150 m); siehe Lärmkarten Seite 10 

2. Auswirkungen des Tiefflugverkehrs 

2.1. Auswirkungen auf die Avifauna 
(K. Augst, U. Augst, H. Ebert, F. Kowalzik, A. Sturm) 

Anhand von Indikatorarten wurde versucht, die Gefährdung 

der Vogelwelt durch den Tiefflugverkehr nachzuweisen. 

Die Brutvorkommen der für die Studie ausgewählten vier 

Arten stehen im Elbsandsteingebirge seit langem unter Be- 

obachtung verschiedener Artbetreuer, so Wanderfalke und 

Uhu seit den 30er Jahren, Schwarzstorch und Birkhuhn seit 

ihrer Ansiedlung bzw. Wiederansiedlung. Über den langfri- 

stigen Beobachtungsturnus hinaus wurde in der zehn- 

monatigen Laufzeit dieser Studie besonders intensiv beob- 

achtet, so z.B. beim Wanderfalken mit 140 und in den Rast- 

gebieten mit über 60 Beobachtungsgängen. 

Es ist innerhalb eines Zeitraumes von einer Brutperiode je- 

doch nicht möglich, einen klaren kausalen Zusammenhang 

zwischen den Tiefflügen und Vorkommen und Gefährdung 

einzelner Vogelarten eindeutig aufzuzeigen und zu belegen. 

Erschwerend kommt hinzu, daß die Wertigkeit eines Lebens- 

raumes durch eine Vielzahl verschiedenster Faktoren beein- 

flußt wird. So kann die Aufgabe eines Brutplatzes durch 

einen umfassenden Faktorenkomplex (Habitatverschlech- 

terung, Nahrungsmangel, interspezifische Konkurrenz, Stö- 

rungen usw.) verursacht werden, und es ist hier sehr schwie- 

rig, die Auswirkungen der einzelnen Einflußgrößen quanti- 

fizieren zu wollen. 

Es handelt sich zumeist um synergistische Effekte, die Dar- 

stellung eines monokausalen Zusammenhanges zwischen 

Tiefflügen und Aufgabe von Brutplätzen etc. ist daher nicht 

möglich. Aus diesen Gründen konnte die Studie nur das 

entstehende Gefährdungspotential abschätzen und dies mit 

Erfahrungswerten und Beobachtungen untersetzen. 

Zusammenfassung der ornithologischen 

Untersuchungen: 

- Die Sächsische Schweiz ist von hoher landes-, z.T. bun- 

desweiter Bedeutung für die untersuchten Arten. 

- Die Auswirkungen von Tiefflügen sind abhängig von der 

Flughöhe, dem Flugzeugtyp und der Situation des Vogels. 

- Die Beobachtungen im Rahmen des Untersuchungspro- 

grammes belegen eine hohe Streßsituation für die ausge- 

Schwarzstorch Birkhuhn Uhu Wanderfalke 

Bedeutung der NP-Region für die Vogelarten 

Gebiet mit stabilstem stete Zunahme trotz 
Brutvorkommen in bundesweitem Rück- 

Sachsen gang 

41% des Brutbestandes 

von Sachsen 

ehemals Hochburg 

in Mitteleuropa 

Lebensraumansprüche 

ruhige ausgedehnte Wald-Offenland; ruhige Schluchten; sichere Horstplätze 

raten 

Wälder; fischreiche Weichlauchölzer; nahrungsreiche in Felsen 

Gewässer Zwergstrauchheiden Feldflur 

Störanfälligkeit 

hoch bei: hoch bei: hoch während hoch bei: 
* artspezif. Revier- * Balz ges. Brutzeit * Brut 

flug * Brut * Aufzucht der Jungfalken 

* Balz 

* Aufzucht der 

Jungen 

Tiefflugverkehr als Störquelle 

hoher Störeff. kann große Wirkung durch hoher Störeff. durch Starke Störung des 
zur Aufgabe des Greifvogeleffekt; opt. und akust. Reiz; Brutgeschäftes; Beein- 
Horstplatzes für kann zur Aufgabe der Gelegeverluste und trächtigung des Jagd- 
viele Jahre führen Balzplätze führen geringere Nachwuchs- erfolges; Gefährdung 

der Wiederansiedlung des 

Wanderfalken 



wählten Vogelarten durch den Tiefflugverkehr. 

- Ein Zusammenhang zwischen Tiefflügen und der Höhe 

des Bestandes ist auf Grund anderer Störquellen und der 

Kürze des Untersuchungszeitraumes nicht eindeutig nach- 

zuweisen. Man kann jedoch von einer erheblichen Ge- 

fährdung der erfolgreichen Partnersuche (Balz), des 

Brutverlaufes einschließlich des Ausfliegens der Jungvö- 

gel ausgehen. Störungen im Nahrungsrevier wirken sich 

dagegen weniger gravierend aus, müssen aber ebenfalls 

berücksichtigt werden. 

- Aus ornithologischer Sicht ist in der Nationalpark-Region 

eine Mindestflughöhe von 600 m anzustreben. 

2.2. Empirische soziologische Studie (Prof. M. Rochlitz) 

Über mündliche und schriftliche Befragung von Einwoh- 

nern und Touristen wurde der Einfluss des Fluglärms unter- 

sucht. Fazit: 20 % der Einwohner und 17 % der Touristen 

fühlen sich durch Fluglärm belästigt. 

Eine ausführlichere Darlegung der Ergebnisse kann an die- 

ser Stelle unterbleiben, da im vorliegenden Heft zu diesem 

Thema ein entsprechender Beitrag von Prof. Rochlitz zu fin- 

den ist. 

2.3. Psychische und physische Gesundheitsbeeinträchti- 

gungen durch Lärmimmissionen (Prof. G. Schuschke) 

Eine allgemeine Eischätzung des Einflusses von Fluglärm 

auf die Gesundheit der Einwohner der Region ist auf Grund 

des unvollkommenen Kenntnisstandes in der Lärmwirkungs- 

forschung nur erschwert möglich. Die gemessenen Flug- 

lärmwerte weisen darauf hin, daß es sich um Pegelbereiche 

handelt, die durchaus gesundheitlich bedeutsam sein kön- 

nen, aber diese Meßwerte repräsentieren einzelne Schall- 

ereignisse und nicht Langzeitintervalle. Insofern müssen 

diese Zahlenwerte mit Zurückhaltung interpretiert werden. 

Konkrete Aussagen, die eine Einschätzung der Gesundheits- 

gefährdung im Sinne einer Ja- bzw. Nein-Antwort beinhal- 

ten, sind nach Meinung des Gutachters nicht möglich. 

Flugbeschränkungen in Form eines Tiefflugverbotes und 

einer Mindestflughöhe von 900 bzw. 600 Metern erforder- 

lich. 

Da bislang in Deutschland keine derartige Beschränkung 

verfügt wurde, ist es fraglich, ob die gesetzlichen Vorausset- 

zungen solche Flugbeschränkungen heute schon ermögli- 

chen, oder ob neue Gesetzesbestimmungen erlassen wer- 

den müssen. 

Es erscheint notwendig, über konkrete Schritte zur Reform 

des Luftverkehrsrechtes im Sinne des Naturschutzes nach- 

zudenken: 

1. Entscheidungen über Luftsperrgebiete oder Gebiete mit 

Flugbeschränkungen aus Gründen des Naturschutzes 

sollte nicht der Bundesverkehrsminister allein treffen 

dürfen. Hier könnte eine entsprechende Regelung im 

LuftVG auch den Bundesumweltminister ermächtigen, 

diese Luftbeschränkungsgebiete herbeizuführen. 

2. Es wird entsprechend dem Bundesratsbeschluß (Drs. 848/ 

92 vom 18.12.1992) empfohlen, eine Mindestflughöhe von 

600 bzw. 900 Metern in $ 6 LuftVO verbindlich festzule- 

gen. 

3. Weiterhin sollte $ 11 Abs. 1 der LuftVO neben der Hervor- 

hebung der Sicherheit des Luftverkehrs auch den Natur- 

schutz benennen. 

4. Ebenso ist der Landesgesetzgeber aufgefordert, weitere 

Hilfsnormen nach der Geltenden Rechtslage zu Flug- 

verboten und Flugbeschränkungen zu erlassen (z.B im 

Landesnaturschutzgesetz oder Verordnungen zu Natur- 

schutzgebieten). 

Um kurzfristig etwas zu erreichen, dürfte der Versuch einer 

freiwilligen Vereinbarung zwischen Luftraumnutzern und 

Nationalparkverwaltung ein gangbarer Weg sein. Gegen- 

stand einer solchen Vereinbarung Könnte sein, bestimmte 

Gebiete in der Nationalparkregion beim Überfliegen ganz zu 

meiden oder freiwillig die Mindestflughöhe von 600 m ein- 

zuhalten. Beispiele für solche Vorgehensweisen sind freiwil- 

lige Verpflichtungen der Mitglieder des Deutschen Aeroclubs 

Grad der Be- Mittelwert auf Prozentanteil Schutzbedürftigkeit 

lästigung 10-stufiger Skala stark Belästigter erfordert 

stark größer als 5 mehr als 25% Sofortmaßnahmen 

mittel 3-5 10 bis 25% langfristige Gegenmaßnahmen 

schwach kleiner als 3 bis 9% keine Immissionsschutzmaßnahmen 

3. Schlußfolgerungen/ Vorschläge für ein weiteres 

Vorgehen 

Wie aus dem Gutachten hervorgeht, gibt es eine Reihe von 

Gründen, die die Ausweisung der Sächsischen Schweiz als 

Flugbeschränkungsgebiet rechtfertigen würden. Nach Auf- 

fassung der Gutachter ist die Festlegung eines Gebietes mit 

e.V. in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg- 

Vorpommern, das Seengebiet im Bereich der ehemaligen 

Grenze zwischen Lübeck und Büchen nicht unter 600 m zu 

überfliegen. 

Kareen Seiche, 

Schutzgemeinschaft Sächsische Schweiz 
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Nationalpark-Region 

Wird das LSG Sächsische Schweiz immer kleiner? 

Immer wieder wurde es betont: Die Sächsische Schweiz ist 

nicht nur das kleine Nationalparkgebiet, sondern sie umfaßt 

auch das Gebiet des Landschaftsschutzgebietes (LSG). Im 

sächsischen Naturschutzgesetz wurden beide Gebiete, Na- 

tionalpark und LSG, zur Nationalpark-Region zusammenge- 

faßt. Vom Ansatz her ist dies sehr gut, insbesondere, weil es 

für das Gesamtgebiet der Sächsischen Schweiz nur eine zu- 

ständige Behörde, die Nationalparkverwaltung, gibt. Somit 

ist die Einheit der Landschaft aus dieser Sicht gegeben. 

Juristisch ist das LSG allerdings nicht aufgewertet worden. 

Entgegen langer sächsischer Naturschutztradition wurden 

die in den LSG‘s befindlichen Gemeinden ausgegliedert, 

d.h. sie sind nicht mehr Bestandteil des LSG. Damit wird 

auch der bisherige Ansatz sächsischen Land- 

schaftsschutzes, daß Landschaft Natur- und Menschenwerk 

in einem ist (GRAF), grundlegend gestört. Da aber das Bun- 

desnaturschutzgesetz diese Rahmenbedingungen vorgab, ist 

es fraglich, ob in der Kürze der Zeit überhaupt eine andere 

Lösung möglich gewesen wäre. 

Im Moment bleibt nichts anderes, als mit dieser Lösung zu 

leben und das Beste daraus zu machen. So sind gesetzliche 

Vorgaben zwar die eine Seite, aber auch die Einsicht der Ge- 

meinden, daß die Erhaltung des Landschaftsbildes wichtig 

ist, kann zum Erfolg führen. 

Bisher kann man den Gemeinden auch bescheinigen, daß 

grobe Fehlplanungen ausgeblieben sind, und daß sich ein 

Großteil der Bürgermeister Gedanken um die Einpassung ihrer 

Gemeinde in die Landschaft machen. Glaspaläste wie das 

Autohaus in Struppen hat es noch nicht wieder gegeben. 

Dennoch sind es immer wieder Projekte wie z.B. der Golf- 
platz Thürmsdorf, das Gewerbegebiet Leupoldishain oder 

ein neues Bauvorhaben in Struppen-Siedlung, welche Anlaß 

zu größerer Sorge geben. Kürzlich wurde für Rathen ein 

neues Parkhaus geplant. Im noch bestehenden LSG-Gebiet 

um die Gemeinden werden zur Realisierung dieser Pro- 

jekte immer neue Ausgliederungsanträge gestellt. Das LSG 

wird also immer kleiner, seit Dezember 1992 sind 25 ha 

ausgegliedert. Weitere 25 ha sind derzeit beantragt. 

Im Beispiel des Baus einer Eigenheimsiedlung in Struppen- 

Siedlung hat die Abwägung bereits stattgefunden, die Aus- 

gliederung von 6 ha ist bereits genehmigt. Bauherr ist die 

Firma CUT des Landtagsabgeordneten Klaus Leroff (CDU). 

Da die Gemeinden kommunale Planungshoheit haben und 

auch keinen Nachweis des wirklichen Eigenbedarfs zu er- 

bringen haben, kann die Ausgliederung aus dem LSG nur 

dann verhindert werden, wenn dem wirklich naturschutz- 

fachliche Gründe gegenüberstehen. 

Für die Flächen der Ebenheiten im LSG ist dies natürlich 
nicht so vordergründig. So kann es passieren, daß die Eben- 

heiten z.B. von Krietzschwitz bis Struppen nach und nach 

immer mehr zugebaut werden, weil ja vordergründige natur- 

schutzfachliche Aspekte dort nicht zu finden sind. Hier ist 

es aber ganz wichtig, den Wert der Gesamtlandschaft der 

Nationalpark-Region Sächsische Schweiz zu erkennen, das 

Zusammenspiel von Ebenheiten, Gemeinden und Natur. Nur 

wenn dies geschieht, kann der Begriff Nationalpark-Region 

im sächsischen Naturschutzgesetz mit Leben erfüllt werden. 

Peter Rölke 

Der Preis der Gastlichkeit für Cunnersdorf 

Hotelneubau auf exponiertem Wiesensporn? 

Eingeschmiegt in das langgestreckte Wiesental des Cunners- 

dorfer Baches, das auf allen Seiten von bewaldeten Höhen 

umgeben ist, so hat sich bei vielen Wanderern und der zu- 

nehmenden Zahl der Feriengäste das freundliche Cunners- 

dorf im linkselbischen Teil der Sächsischen Schweiz einge- 

prägt. 

Somit ist es nicht verwunderlich, daß in einer Zeit, in wel- 

cher der Fremdenverkehr als eine wichtige Erwerbsmöglich- 

keit einen besonders hohen Stellenwert besitzt, versucht 

wird, die ruhige Lage und die vorhandenen touristischen 

Angebote wie Schwimmbad und Wanderwegenetz mit ei- 

nem Hotelneubau möglichst rentabel umzumünzen. 
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Standortvarianten Hotelneubau Cunnersdorf 

1 - Wiesensporn 2 - Plateau 3 - Ortseingang 

Daß solche Initiativen, besonders wenn die Besitzverhält- 

nisse es erlauben, auf den attraktivsten Standort, sprich unter 

den landschaftlichen Bedingungen auf die Stelle mit der 

schönsten Aussicht, abzielen, ist so alt wie die touristische 

Erschließung der Sächsischen Schweiz. Daß dadurch aber 

die nicht weniger wichtigen Aspekte des Erholungswertes, 

wie das traditionsreiche Ortsbild und die Erlebbarkeit der 

Landschaft in der Ortsumgebung, zerstört werden, ist im 

Vorfeld der Standortentscheidung zu klären. 

Speziell auf Cunnersdorf zurüickkommend, besteht die Ab- 

sicht, den ortsnahen Teil eines Flurstücks, das östlich vom 

Ort an der zur Forstmühle führenden Sraße liegt, für den 
beabsichtigten Hotelneubau aus dem Landschaftsschutz- 

gebiet herauszulösen. 

Das betreffende Geländestück bildet zum Ort hin einen von 

nahezu der gesamten Ortslage, aber auch vom Pfaffenstein 

und Katzstein aus sichtbaren Wiesensporn. Somit bestand 

das Ansinnen, unberücksichtigt der bisherigen Orts- 

entwicklung, das 80-Betten-Hotel vom Ort losgelöst auf 
diese Stelle zu „kleben“. 

Was für die Haus- und Tagesgäste bestimmt ein netter 

AHA-Effekt wäre, ist für die Erholungsvorsorge des ge- 

samten Ortes aber aus den genannten Gründen eine kaum 

zu verantwortende Belastung. Das wird auch von kritischen 
Stellungnahmen zum Genehmigungsverfahren beschrieben. 

Leider wurden an verantwortlicher Stelle auch zustimmende 
Aussagen für eine weitere Planungsvariante getroffen, die 

besonders bei einer Vor-Ort-Begehung nicht so recht nach- 

vollziehbar sind. 

Danach sollte der Standort vom Bergsporn etwas zurück- 

versetzt auf das Plateau verlegt werden. Das könnte zwar 

bei einer entsprechenden Eingrünung die direkte Belastung 
von Landschafts- und Ortsbild mindern, eine nachhaltige 

Landschaftszersiedelung und die Schaffung eines für das 

gesamte Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz 

schädlichen Beispiels ist trotz der getroffenen Auflagen un- 

verkennbar. 

Nun könnte man die bestehenden Bedenken noch detailliert 
ausbreiten, wenn nicht just auf dem gleichen Flurstück eine 

überlegenswerte Lösung erkennbar wäre. 

Bereits in der ersten vom Investor (!) in Auftrag gegebenen 

Studie wird als Variante „Ortseingang“ eine unterhalb des 

Geländesporns praktisch als Abrundung des Ortsrandes 

gedachte Lösung beschrieben. Auch die naturschutz- 

fachliche Stellungnahme zum Vorhabens- und Erschlie- 

Bungsplan befürwortet eine solche Alternative. Mit einer 

Architektur, die, wenn Gebäudegrößen und Gebäudestel- 

lungen mit der in Cunnersdorf vorhandenen Bebauung har- 
monieren, nicht auf moderne Elemente verzichten muß, wäre 

sicherlich eine hoffnungsvolle Ortsentwicklung möglich. 

Bleibt der Wunsch, aber auch der Wille, daß mit den örtli- 

chen Vertretern und dem Investor schon bei der Erarbeitung 

des Flächennutzungsplanes verantwortungsvolle Entschei- 

dungen getroffen werden, welche die in der Cunnersdorfer 

Ortschronik anschaulich dokumentierte Ortsentwicklung 

nicht vom Tisch wischen (zum Standort siehe Broschüre 

„600 Jahre Gemeinde Cunnersdorf“, 1979; S.13). 

Klaus Schneider, Arbeitskreis Sächsische Schweiz im 

Landesverein Sächsischer Heimatschutz 

Ihr spezieller Ausrüster 

für Wandern, Bergsport, 
Klettern, Kajak, Kanu, 

Hochtouren & Expeditionen 
iQ 

BERGSPORT* eis \ 

Blankenauer Str. 75, 09113 Chemnitz, 

Tel./Fax (03 71) 42 01 O1 

12



Verzögerungen im Bauablauf sorgen noch 

immer für die '"Weiße Biela'' von Königstein 

Eigentlich sollte die Abwasserreinigungsanlage für die Pa- 

pierfabrik Königstein schon funktionieren, doch noch im- 

mer ist die Biela schlohweiß gefärbt. Ursache dafür sind 

die Titandioxidabwässer der Feinpapierproduktion. In den 

vergangenen Heften hatten wir ausführlich berichtet. 

Grund für die Verzögerung, so Geschäftsführer Cedra, seien 

unerwartete Probleme bei Abbrucharbeiten in den alten Ge- 

bäuden, die für den Einbau der neuen Anlage notwendig 

waren. Der Baubeginn ist aber jetzt endgültig im Novem- 

ber 1994 und schon im Januar soll die Anlage fertigge- 

stellt sein. Wir hoffen, im nächsten Heft den endgültigen 

Abschied von der "Weißen Biela von Königstein" bekannt- 

geben zu können. 

Golfplatz Thürmsdorf: Investor ist nicht mehr 

auffindbar 

Die Planungen für den Golfplatz Thürmsdorf sind vorerst 

zurückgestellt, da der Investor, eine Consulting-Firma aus 

der Optikerbranche, regelrecht verschollen ist. 

Die Gemeinde Thürmsdorf steht dem Golfprojekt, welches 

auf den Wiesen und Feldern unter dem Kleinen Bärenstein 

geplant ist, auch weiterhin positiv gegenüber. Neue Inve- 

storen wären im Gespräch. 1995 ist ein neuer Antrag zu 

erwarten. 
Die Naturschutzverbände lehnen den Golfplatz, dessen Flä- 

che aus dem LSG ausgegliedert werden müßte, als für die 

Nationalpark-Region völlig landschaftsuntypisch ab. Auch 

die Nationalparkverwaltung hat ihre bisher ablehnende Hal- 

tung nochmals bekräftigt. 

Vordere Sächsische Schweiz doch keine ''Rand- 

zone des Verdichtungsraums'' 

Im Landesentwicklungsplan Sachsens waren die Gebiete 

um Lohmen, Dorf Wehlen, Naundorf, Struppen oder Leu- 

poldishain ursprünglich als Randzonen des Verdichtungs- 

raumes eingeschätzt. Im unserem Heft 8 berichtete Dr. 

Albrecht Sturm vom Naturschutzbund Pirna-Sebnitz dar- 

über. Die Kategorie "Randzone des Verdichtungsraumes" 

bezeichnet die potentiellen Agglomerationsräume um die 

sächsischen Großstädte, die bevorzugt für den Zuzug und 

die Besiedlung gedacht sind. 

Erfreulicherweise wurde der Vorschlag kurz vor Verab- 

schiedung des Landesentwicklungsplanes verworfen. 

Aktuelle Informationen 

Fähre Schöna-Hrensko verzögert sich weiter 

Der Beginn der schon seit mehreren Jahren geplanten Fähr- 

verbindung Schöna-Hfensko, für die sich insbesondere die 

Gemeinde Reinhardsdorf-Schöna engagiert, verzögert sich 

immer noch. 

Trotz bereits bewilligter Fördermittel wurde der Vertrag 

über den kleinen Grenzverkehr, der neben dem Grenzüber- 

gang Schöna-Hrensko auch noch weitere Übergänge ent- 

hält, bisher nicht unterzeichnet. Es ist also noch immer of- 

fen, ob diese wichtige neue Fährverbindung 1995 eröffnet 

werden kann. Auch die Gemeinde Hfensko hat sich ein- 

deutig für diesen neuen Grenzübergang ausgesprochen. 

LSG-Ausgliederung für umstrittenes Gewerbe- 

gebiet Leupoldishain 

Umstritten ist nach wie vor der Bau des Gewerbegebietes 

Leupoldishain inmitten des LSG. Die beanspruchte Fläche 

wurde bereits aus dem LSG ausgegliedert. Peter Hildebrand 

vom BUND Sächsische Schweiz bezeichnet dieses Pro- 

jekt auf der grünen Wiese als krasse Fehlplanung. 

Zudem ist unklar, wie hoch die Auslastung ist, bzw. ob es 

überhaupt genügend Gewerbetreibende für das Objekt gibt. 

Neuer Basteiparkplatz wird weitergebaut 

Der Weiterbau des Auffangparkplatzes Bastei am Abzweig 

Basteistraße/Tankstelle ist gesichert. Nachdem die Stadt 

Hohnstein, auf deren Territorium der neue Parkplatz liegt, 

die Aufnahme eines Kredits vom Landrat nicht genehmigt 

bekommen hatte, erfolgte jetzt die Absicherung des Dar- 

'lehens durch das sächsische Umweltministerium. 

Schon 1995 könnte der Parkplatz fertiggestellt werden. 
Dann müßten die Fahrzeuge in der Hauptsaison nicht mehr 

durch das Nationalparkgebiet fahren. 

Zu Spannungen um den neuen Parkplatz war es gekommen, 

weil der jetzige Parkplatz Bastei auf dem Gebiet der Ge- 

meinde Lohmen liegt und eine der wichtigsten Einnahme- 

quellen von Lohmen ist, der neue Parkplatz liegt dagegen 

auf der Rathewalder Flur und gehört somit zu Hohnstein. 

Motorradfahren im Nationalpark? 

Am 14. Mai 1994 befuhren zwei Motorradfahrer den Wald- 

weg zwischen Königstein (Liliensteinseite) und Rathen im 

Nationalparkgebiet. Da die daraufhin angesprochenen sich 

zudem im Recht fühlten, wurde dies von einem unse- 

rer Leser mit Fotos dokumentiert. 

Wir werden uns um eine Klärung des Falles bemühen. 
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Kiesabbau im LSG 

Kiesabbau in Kleingießhübel? 

Einspruch der Einwohner gegen Neuaufschluß einer Kiesgrube 

Im Herbst 1993 fand in der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna 

eine Einsichtnahme in den Entwurf zum Flächennutzungs- 

plan statt. Bei näherer Betrachtung fanden wir auf den Feld- 

und Wiesenfluren zwischen Kleinem Zschirnstein und 

Laasensteinen die Eintragung einer bergbaulichen Nutzungs- 

fläche im Ortsteil Kleingießhübel. 

Nach Rücksprache mit einigen Familien des Ortes Klein- 

gießhübel gaben wir bei der Gemeindeversammlung einen 

schriftlichen Einspruch zu dieser Planeintragung ab, den wir 

mit einer Unterschriftensammlung bekräftigten. 

Bei der Diskussion während dieser Gemeindeversammlung 

wurde beteuert, daß absolut an nichts Konkretes gedacht 

sei, und daß doch eine bergbauliche Erschließung vielleicht 

Arbeitsplätze schaffe und Steuern in die Gemeindekasse 

flössen. 

Es gab heftigen Streit darüber, ob vorhandene Bodenschät- 

ze wegen ihres Vorkommens im Flächennutzungsplan einge- 

tragen werden müssen oder ob die Streichung dieser Eintra- 

gung mit dem Willen, eine bergbauliche Erschließung zu 

verhindern, gerechtfertigt sei. 

Durch Informationen des Pächters der betroffenen Fluren 

erfuhren wir im Frühjahr 1994, daß seit Frühjahr 1993 beim 

Oberbergamt in Freiberg ein Antrag einer Gießener Firma 

auf Neuaufschluß einer Kieslagerstätte im diskutierten Ge- 

biet vorliegt. Aus dem Antrag ging hervor, daß in 7 Jahren 

800.000 t Kies abgebaut werden sollen. 

Was würde das für den Ort Kleingießhübel bedeuten ? 

- Das von den Bergen deutlich sichtbare Landschaftsbild 

wird vermutlich viel länger als 7 Jahre verletzt werden. 

- Durch die Abbautätigkeit und bis zu 200 LKW-Durchfahr- 

ten wird eine starke Lärmbelästigung entstehen. 

- Die für das Transportvolumen zu enge Krippengrundstraße 

und der Verkehr in den Nachbargemeinden wird erheblich 

überstrapaziert werden. 

Insgesamt würde der Ort Kleingießhübel und seine Umge- 

bung bei regem Kiesabbau als Urlaubsgebiet und für die 

Wochenenderholung nicht mehr attraktiv sein. 

Die Steuern würde ein Gießener Unternehmen in Gießen ab- 

führen. Nennenswerte Einstellungen von Arbeitskräften 

wären nicht zu erwarten, im Gegenteil würden durch das 

Erliegen des Fremdenverkehrs viele Arbeitskräfte in den 

Gaststätten der Umgebung ihre Arbeit verlieren. Der Kies- 

abbau mußte also unbedingt verhindert werden. Um gegen- 

über der Gemeinde den Willen der Einwohner deutlich zu 

dokumentieren, wurden nochmals Unterschriften gesammelt. 

So brachten ca. 90 % der Einwohner von Kleingießhübel 

ihren Willen gegen den Neuaufschluß der Kiesgrube zum 

Ausdruck. 

Zusätzlich bekräftigten knapp 100 in zwei Stunden gesam- 

melte Unterschriften von Besuchern die Bedeutung des Or- 

tes als Naherholungsgebiet. Desweiteren wurden von uns 

der Sächsische Bergsteigerbund, der Fremdenverkehrs- 

verband, der Sächsische Heimatverein, die Sächsische Zei- 

tung und die Nachbargemeinde Krippen über unseren Pro- 

test informiert und zu Reaktionen ihrerseits aufgerufen. 

Da zum vorliegenden Antrag auf eine Neuaufschließung der 

Kiesgrube neben der Gemeinde auch „Träger öffentlicher 

Belange“ um Stellungnahme gebeten wurden, richteten an- 

dere Mitbetroffene und wir unsere Proteste an diese Träger. 

Durch äußerst kritische Stellungnahmen einiger dieser Trä- 

ger wurde bisher keine Genehmigung zum Bauaufschluß er- 

teilt. 

Da der Flächennutzungsplan den Willen der Bewohner zum 

Ausdruck bringt, wurde die Eintragung zur bergbaulichen 

Nutzung gestrichen. 

Daß unseren Initiativen zur Verhinderung des Neuaufschlus- 

ses der Kiesgrube und damit zur Erhaltung des Landschäfts- 

bildes keine Widerstände entgegengesetzt wurden, wäre vor 

der "Wende" undenkbar gewesen. 

Horst und Kerstin Trempler, Kleingießbübel 

Tischer Brunhilde 

Quelle Agentur 
+Spielwaren * Ansichts- und 

+Reiseandenken Glückwuschkarten 

+Bürobedarf + Zeitungen 

+Drogeriebedarf *Lotto- Toto 

+SZ- Anzeigen- Annahmestelle 

01824 Rosenthal, Rosenthaler Str. 50, Tel. 334 
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„ Nationalparkzentrum 

Konzeptwechsel auf der Burg Hohnstein: 

Vom Nationalparkzentrum zum Nationalparkhaus 

In vielen Nationalparks gibt es ein Nationalparkzentrum, in 

dem sich die Besucher über das geschützte Gebiet informie- 

ren können. Im Sommer 1993 wurden erste Überlegungen 

angestellt, für den Nationalpark Sächsische Schweiz solch 

ein Zentrum einzurichten. Als günstiger Standort erschien 

dabei das ehemalige Kino in Bad Schandau, insbesondere 

wegen seiner zentralen Lage und der guten Anbindung an öf- 

fentliche Verkehrsmittel. 

Im September 1993 sollte eine sechsköpfige Gutachter- 

gruppe im Auftrag des Umweltministeriums weitere vier 

Standorte prüfen. Wir berichteten in unseren Heften 7 und 8 

darüber. Das Ergebnis dieser erneuten Prüfung war eine 

Favorisierung der Burg Hohnstein als Nationalparkzentrum 

und Sitz der Nationalparkbehörde. 

Hauptkritikpunkt der Naturschutzverbände am Standort Hohn- 

stein ist die schlechte Verkehrsanbindung. Drei der vier Haupt- 

zufahrten würden durch die Kernzone des Nationalparks füh- 

ren. Auch das Städtchen selbst mit seiner engen Gasse als 

einziger Durchfahrt wäre dem Ansturm von motorisierten 

Besuchern nicht gewachsen. Dieses Argument gewinnt um 

so mehr an Gewicht, da die Anbindung an öffentliche Ver- 

kehrsmittel sehr schlecht ist. Zudem wurde die Punkte- 

bewertung und -wichtung der fünf Standorte von den Verbän- 

den bemängelt. 

Im Verlauf des Frühjahrs 1994 wurde die bereits im letzten 

Heft erwähnte, etwa 100.000 DM teure Machbarkeitsstudie 

für das Objekt Hohnstein erstellt. Für Irritationen sorgte die 

Vergabe zweier Teilbereiche der Studie (Verkehr und Bauzu- 

stand) an zwei Mitglieder der Gutachtergruppe vom Septem- 

ber 1993. 

In der Zwischenzeit gab es in der Verwaltung neue Überle- 

gungen, nach denen das Nationalparkzentrum nur noch ein 

Nationalparkhaus bzw. Begegnungs- und Bildungsstätte sein 

sollte. In der im August vorgelegten "Studie zur Einrichtung 

des Nationalparkhauses und des Verwaltungssitzes der 

Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz in Teilen der 

Burg Hohnstein" heißt es dann auch: "Das Nationalpark- 

haus ist deshalb vorrangig als eine regionale Bildungs- 

und Begegnungsstätte des Naturschutzes zur Unterstüt- 

zung des Schutzzweckes des Nationalparks, insbesondere 

zur gezielten Ansprache von aktuellen und potentiellen 

Multiplikatoren in der Region sowie zur Gestaltung des 

Erfahrungsaustausches mit Vertretern des angrenzenden 

böhmischen Nationalparks zu planen und zu gestalten." 

Weiter wird ausgesagt: "Der inhaltliche Schwerpunkt des 

Nationalparkhauses soll somit nicht auf der Vermittlung 

von naturschutzfachlichen und touristischen Grund- 

informationen, sondern in der didaktischen Umsetzung des 

Leitgedankens von Nationalparken liegen". 

In der Studie werden zwei Zielgruppen der Bildungs-, Infor- 

mations- und Öffentlichkeitsarbeit aufgezeigt: zur Zielgrup- 

pe A zählen Tagestouristen, Sporttreibende und Urlauber, die 

das Gebiet ohne größere Vorbereitung aufsuchen sowie auch 

Anwohner mit kaum ausgeprägtem Naturschutzinteresse. Zur 

Zielgruppe B gehören dann Personen, die sich periodisch im 

Nationalpark aufhalten, wie Wanderer oder Bergsteiger, wei- 

terhin z.B. Landnutzer, Kommunalpolitiker oder Mitglieder 

und Freunde naturschutzorientierter Vereine und ehrenamt- 

liche Naturschutzmitarbeiter. 

Diese Erklärung erscheint deshalb notwendig, da das Natio- 

nalparkhaus Hohnstein vorrangig für die Zielgruppe B gedacht 

ist, also nicht für den "normalen" Touristen oder Besucher 

des Gebietes. Bei der Auswahl der Standorte im September 

1993 sprach man allerdings noch eindeutig von einem Na- 

tionalpark-Zentrum, das für alle Besuchergruppen gedacht 

sei. Dies äußerte sich auch in den Angaben z.B. für Aus- 

stellungsbereiche für Dauer-, Wechsel- und Sonderaus- 

stellungen, für Vortragsräume, für allgemeine Besucherin- 

formation, ein Besuchercafe und einen Souvenirverkauf. 

Bei der Auswahl der Standorte gab es demnach noch ein ganz 
anderes Konzept. Vielleicht hätte dem neuen Konzept auch 

ein Objekt mit etwas geringerem Platzangebot und besserer 
Verkehrsanbindung genügt. Oder wäre es nicht besser gewe- 

sen, sich vor der Standortwahl auf ein Konzept zu einigen? 

Diese Konzeptänderung erweckt sogar den Eindruck, als ob 

das neue Konzept dem favorisierten Standort Hohnstein 

nachträglich angepaßt wurde, um den zu erwartenden Be- 

sucherstrom und damit die Verkehrsbelastung erträglich zu 

gestalten. | 

In jedem Falle ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, was ein 

Nationalparkzentrum oder -haus in der Sächsischen Schweiz 

eigentlich bewirken und wen es ansprechen soll. Es ist mehr 

als fragwürdig, daß gerade die Gruppe der Touristen und ge- 

legentlichen Besucher ausgeschlossen bleiben sollen. Ein In- 

formationsblatt im Fremdenverkehrsamt und eine Eingangs- 

tafel an der Neumannmühle, wie von der Nationalpark- 

verwaltung gedacht, ist da wohl zu wenig. 

Klaus Kallweit und Peter Rölke 
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Waldschäden 

Ergebnisse der Waldschadenserhebung 1994 in Sachsen 

In unserem letzten Heft vom Sommer 1994 waren die Waldschäden, insbesondere die Schäden an Laubbäumen, ein 

Schwerpunktthema. In unserem Kommentar hatten wir besonders auf die starke Zunahme der Schäden an Altbeständen 

hingewiesen, während die Jungbestände als gesund registriert werden. Im folgenden Beitrag werden die aktuellen 

Ergebnisse des Waldschadensberichtes 1994 von der Sächsischen Landesanstalt für Forsten Graupa vorgestellt, wofür 

wir uns bedanken möchten . 

1994 wurde die Waldschadenserhebung in Sachsen zum vier- 

ten Male nach bundesweit gleicher Methode durchgeführt. 

Sie erfolgte in diesem Jahr auf der Grundlage des Vollstich- 

probenrasters im 4x4 km-Netz. 

Auf 273 Probeflächen wurden Nadel-/Blattverluste, Verfär- 

bungen und biotische/abiotische Schäden an je 24 Bäumen 

(insgesamt 6552 Bäumen) aller Altersklassen und Baumarten 

bonitiert. Die Erhebungen wurden im Zeitraum vom 20.07. 

bis 19.08.1994 durch Mitarbeiter der Sächsischen Landes- 

anstalt für Forsten vorgenommen. Die Schadansprache und 

Dokumentation erfolgte für die sächsischen Wälder unab- 

hängig von deren Eigentumsformen. Das vorgestellte Zah- 

lenmaterial bezieht sich daher immer auf die Gesamtwald- 

fläche. 

Die wesentlichste Ursache der Waldschäden ist nach wie 

vor ein hoher Schadstoffeintrag von Schwefel-und Stick- 
stoffverbindungen. Diese können direkt, aber auch indirekt 

Fläche Schadstufe 

Baumart / in ha 0 1 2 3und4 24 

Baumartengruppe ohne schwach mittelstark stark deutlich 

Schadmerkmale geschädigt geschädigt geschädigt / geschädigt 

abgestorben 

Fichte 215700 36 31 3% 3 33 

bis 60 Jahre 68 2 10 0 10 

über 60 Jahre 7 39 50 4 54 

Kiefer 142200 40 40 19 1 20 

bis 60 Jahre 55 34 10 1 1 

über 60 Jahre 17 41 33 3 36 

Sonstige Nadelbäume 22700 8 14 5 0 5 

Nadelbäume 380600 4 33 24 2 26 

Buche* 12000 35 46 19 0 19 

Eiche* 210000 8 46 45 1 46 

Sonstige Laubbäume 56400 46 40 2 2 14 

Laubbäume 89400 36 2 % 2 2 

alle Baumarten 470000 40 35 23 2 25 

bis 60 Jahre 263400 (0) 2% 10 1 1 

über 60 Jahre 206600 13 4 4 3 44 

Tab.l: Schadstufenverteilung nach Baumarten-und Altersbereichen * keine gesicherte Aussage 
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durch die Bodenversauerung schädigend wirken. Trotz Re- 

duzierung speziell der SO, - Emissionen treten besonders in 
den grenznahen,exponierten Lagen zu den Emittenten im böh- 

mischen Becken zeitweise noch hohe Schadstoffkonzen- 

trationen auf. 

Gesamtergebnis 

Die Waldschadenserhebung 1994 in Sachsen charakterisiert 

40% aller Bäume als gesund, 35 % als schwach und 25% als 

stark geschädigt. Das Gesamtergebnis liegt in vergleichba- 

rer Größenordnung zum Vorjahr. 

Geringfügige Veränderungen zeigen sich bei detaillierterer 

Betrachtung des Schadausmaßes der Baumarten, der 

Altersbereiche und der Wuchsgebiete. 

Schäden an den Hauptbaumarten 

Die am stärksten geschädigte Nadelbaumart ist die Fichte 

mit 33% deutlichen Schäden. Der stärker geschädigte Anteil 

der Kiefer beträgt dagegen nur 20%. 

Die Laubbaumarten Buche und Eiche lassen aufgrund ihres 

geringen Anteiles von 3 bzw.4 % am Baumartenspektrum 
der Erhebung keine gesicherten Aussagen zu. 

Der Erhebung zufolge ist die Eiche die am stärksten geschä- 

digte Baumart Sachsens mit einem Anteil deutlicher Schä- 

den von 46%. 

Ihr Belaubungsgrad wird durch das Auftreten forstlicher 

Schadinsekten zusätzlich beeinträchtigt. An 69% aller 

Eichen wurde Blattfraß - vorrangig verursacht durch Frost- 

spanner, Eichenwickler und Schwammspinner - festgestellt. 

Der Anteil deutlich geschädigter Buchen liegt mit 19% zwar 

unter der Schadhöhe der anderen Hauptbaumarten, zeigt 

aber 1994 das höchste Schadniveau seit Beginn der 

Waldschadenserhebung. 

Schäden in den Altersbereichen 

Betrachtet man das Schadausmaß in 2 Altersbereichen (bis 

60 und über 60 Jahre), werden wesentliche Unterschiede 

sichtbar. Eine Zunahme der deutlichen Schäden zeigt sich in 

den älteren Beständen, in denen mit 44% ein um viermal 

höheres Schadniveau als in jüngeren Beständen nachge- 

wiesen wurde. Detaillierte Angaben über das Schadausmaß 

der Baumarten und Altersbereiche finden sich in Tabelle 1. 

Regionale Ausbreitung der Schäden 

Die Untersuchung regionaler Unterschiede des Schadaus- 

maßes geschieht auf der Basis der Wuchsgebiete. Die 

Wuchsgebiete spiegeln den kleinräumigen Wechsel von Kli- 

ma, Boden und Relief wider und werden nach territorialen 

Landschaftsnamen bezeichnet. Wuchsgebiete mit geringer 

Buchen mit lichten Kronen und hohen Blattverlusten sah man leider 

sehr oft im zurückliegenden Jahr in der Sächsischen Schweiz; im Bild 

oben eine Buche im Schrammsteingebiet 

Flächengröße werden bei der Auswertung der Waldscha- 

denserhebung zusammengefaßt. 

Schadschwerpunkt Sachsens ist der Mittelgebirgsraum. Im 

Wuchsgebiet Erzgebirge zeigen 36% aller Fichten deutliche 

Schäden, an jeder zwölften Fichte wurden Nadelvergilbungen 

festgestellt. 

Das Wuchsgebiet Elbsandsteingebirge ist für eine gesi- 

cherte Aussage zu klein und wird im Waldschadensbericht 

mit den Wuchsgebieten Zittauer Gebirge und Oberlausitzer 

Bergland zusammengefaßt. 

In den Wuchsgebieten Vogtland und Elbsandsteingebirge/ 

Zittauer Gebirge/ Oberlausitzer Bergland ist gegenüber 
früheren Erhebungen eine Zunahme stärkerer Schäden zu 

erkennen, während sich das Schadausmaß in den Wuchs- 

gebieten Düben - Niederlausitzer Heide - Altmoränenland 

und Mittleres nordostdeutsches Altmoränenland reduziert 

hat. 

Der Anteil deutlicher Schäden in den Wuchsgebieten wird 

aus Abb.1 ersichtlich. 



Anteil deutlicher Schäden 

- 20% 
21-25% 
26 - 30% 
> 30% 

[_] keine Aussage möglich 

68 Düben-Niederlausitzer Heide Altmoränenland / Mittleres nordostdeutsches Altmoränenland 

70 Sachsen-Anhaltinische Löß-Ebenen / Leipziger Sandlöß-Ebene 

74 Sächsisch-Thüringisches Löß-Hügelland 

2 Westlausitzer Platte und Elbtalzone / Lausitzer Löß-Hügelland 

73 Elbsandsteingebirge / Zittauer Gebirge / Oberlausitzer Bergland 

77 Vogtland 

78 Erzgebirgsvorland 

79 Erzgebirge 

Abb. 1: Anteil der deutlichen Schäden 1994 in den Wuchsgebieten 

Im Vergleich zu den Schadinventuren der vergangenen Jah- 

re zeigt sich in den Ergebnissen der Waldschadenserhebung 

1994, daß allgemein keine Verschlechterung im Zustand un- 

serer Wälder eingetreten ist, daß aber in einigen Wuchs- 

gebieten in Abhängigkeit von der Baumarten- und Al- 

tersstruktur, ihrer Lage zu den Emittenten und dem Auftre- 

ten von Schadinsekten der prozentuale Anteil deutlicher 

Schäden zugenommen hat. 

Schadsituation im Elbsandsteingebirge 

Aus den Landes- oder Wuchsgebietswerten der Waldscha- 

densinventur Rückschlüsse auf die Veränderungen in der 

Schadenssituatuion im Elbsandsteingebirge ziehen zu wol- 

len, ist aufgrund der Kleinflächigkeit und der daraus resul- 

tierenden Erfassung von nur 16 Stichprobepunkten (384 Bäu- 

men) nicht möglich. 

Ein interner Vergleich des durchschnittlichen Nadel-/Blatt- 

verlustes der aufgenommenen 16 Probepunkte unabbängig 

von Alter und Baumarten vom Zeitpunkt der ersten Erfas- 

sung 1991 bis zur Aufnahme 1994 weist eine Schadzunahme 

von 3,1% aus. 

Während 1991 der gemittelte Nadel-/Blattverlust bei 14,4% 

lag, erreicht er 1994 17,5%. 

1991= 14,4% 1992= 13,6% 1993=16,1% 1994 = 17,5% 

Eine Zuordnung der 384 beurteilten Bäume zu der in der 

Waldschadenserhebung gültigen Klassifizierung in gesun- 

de (0-10%), schwach geschädigte (11-25%) und deutlich 

geschädigte (26-100 %) Bäume nach einer Kombination des 

Nadel-/Blattverlustes und der Verfärbung zeigt über den 

Zeitraum der 4 Jahre eine negative Entwicklung, die in Ab- 

bildung 2 gezeigt wird. 
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Abb. 2: Schadstufenvergleich 1991 - 1994, alle Baumarten 

Der Anteil der deutlichen Schäden hat sich von 1991 bis 

1994 von 15 auf 27% erhöht, entsprechend verringerte sich 

der Anteil gesunder Bäume. Diese Feststellung basiert auf 

der Untersuchung der 16 Probepunkte, ist aber nicht gene- 

rell übertragbar auf die Gesamtsituation im Elbsandsteinge- 

birge. 

Für das Elbsandsteingebirge kann zum jetzigen Zeitpunkt 

[1 1991 

[1] 1992 

[11993 

211994 

Stufe 1 Stufe 2-4 

Schadstufen 

aufgrund vorliegender Untersuchungen daher keine Entwar- 

nung gegeben werden. 

Zum Erhalt der Wälder in dieser einmaligen Landschaft be- 

darf es noch umfangreicher, gemeinsamer Anstrengungen. 

S. Drechsler, 

Sächsisches Landesamt für Forsten Graupa 

Nordwesterweiterung des LSG 

Die Nordwest-Flanke der Sächsischen Schweiz - 

weiterhin ein Stiefkind des Landschaftsschutzes ? 

Die Sandsteinwelt der Sächsischen Schweiz wurde seit 1956 als Landschaftsschutzgebiet unter Schutz gestellt. Doch an 

der Nordwest-Ecke der Sächsischen Schweiz nördlich von Lohmen gibt es ein Gebiet, welches ebenfalls Sandstein- 

formationen und schützenswerte, wertvolle Natur besitzt. Um eine Einbindung dieser Nordwestflanke in das LSG Säch- 

sische Schweiz bemüht sich Dietrich Graf, Forstamtsleiter des Fortsamtes Lohmen, seit langem. Mit seiner über 30jähri- 

gen (!) Erfahrung als Kreisnaturschutzbeauftragter des Landkreises Sebnitz wird Dietrich Graf als Autor des folgenden 

Beitrages dieses Gebiet vorstellen und insbesondere dessen Schutzwürdigkeit begründen. 

Es überrascht den Kenner schon außerordentlich, daß bei 

der 1956 erfolgten Ausweisung des Landschaftsschutzge- 

bietes Sächsische Schweiz die naturräumlich so bedeutsa- 

me Nordwest-Flanke des Elbsandsteingebietes nahezu un- 

berücksichtigt blieb und lediglich einige Teilbereiche davon 

dem 18 Jahre später gebildeten, dazu ganz andersartigen 

Landschaftsschutzgebiet Pillnitzer Elbhänge - Schönfelder 

Hochland zugeordnet wurden. Darunter befand sich auch 

der Liebethaler Grund, die ehedem als Malerstraße so be- 

rühmt gewesene Eingangspforte zur Sächsischen Schweiz. 

Doch schon damals blieb der übrige Teil dieses nordwestli- 

chen Quaderstein-Winkels weitgehend unentdeckt, was sich 

bislang auch in einer recht stiefmütterlichen Behandlung 

dieses Gebietes seitens der touristischen Literatur und selbst 
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durch die doch sonst lückenlos tätige Heimatforschung zeigt. 

_ Die Nichtbeachtung bei der Unterschutzstellung als Land- 
schaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz entspringt somit 

einer zumindest aus Dresdener Sicht doch noch weitver- 

breiteten Unkenntnis über diesen stillen Landstrich. Aus- 

genommen von diesem Urteil sei jedoch ausdrücklich Pro- 

fessor Ernst Neef, der allerdings 1960 in seiner natur- 

räumlichen Gliederung Sachsens diesen ihm gut bekannten 

Sandsteinteil, aus welchen Gründen auch immer, bereits zur 

Lausitzer Platte zählte. 

Das Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz wurde 

inzwischen durch das Landesnaturschutzgesetz von 1992 

zur Nationalparkregion aufgewertet. Ausgeblieben ist bis- 

lang jedoch eine Grenzverlauf-Berichtigung. Es liegt nahe, 

die Nationalparkregion Sächsische Schweiz nordwärts um 

die Lausitzer Vorberge bei Sebnitz, das mittlere Polenztal und 

die Nordwest-Flanke zwischen Lohmen und Eschdorf im 

Sinne einer bereits 1956 angeregten Landschaftsschutzge- 
biet-Vorzone zu erweitern. Dabei ist der letztgenannte 

Dittersbacher Sandsteinzipfel besonders vorrangig zu be- 

trachten. 

Morphologisch gesehen handelt es sich hier um einen aus- 

geprägt selbständigen Teilbereich des Elbsandsteingebie- 

tes. Obwohl noch überall Quadersandstein ansteht, ist aller- 

dings der kulturgeographische Begriff Sächsische Schweiz 

dafür kaum noch geläufig (ganz im Gegensatz zum nordöst- 

lichen Zipfel der sächsischen Sandsteinplatte, wo ja be- 

kanntlich auch die benachbarten Granitbereiche als Sächsi- 
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sche Schweiz bezeichnet werden). 

Zur Lausitzer Platte hin ist die Nordwest-Flanke des Kreide- 

sandsteines durch einen schon recht granitartig geformten 

Höhenzug entlang der Lausitzer Überschiebung abgegrenzt, 

der über Kohlberg, Schöne Höhe, Quellenberg, Kuhberg und 

Dobraer Gemeindeberg verläuft. Am Fuß des Teilstückes 

Schöne Höhe - Quellenberg - Kuhberg liegt das Porschen- 

dorfer Becken, das nach Süden zu durch den flachen Fels- 

kamm des Liebethaler Wäldchens und Mühlsdorfer 

Karschwinkels von der Lohmener Ebenheit getrennt wird. 

Östlich der Wesenitz stößt die Lohmener Ebenheit unmittel- 

bar an den genannten Höhenzug, der hier durch den Dobraer 

Gemeindeberg gebildet wird und mit dem Fuchshübel einen 

felsigen Vorberg aufweist. 

Ähnliche Sandsteinerhebungen treffen wir weiter ostwärts 

‚unter der Lausitzer Überschiebung auch am Hutenberg 

(Teichs Bruch), an der Hohburkersdorfer Höhe (Schelles und 

Wehners Bruch) und am Waitzdorfer Berg (Steinberge) an. 

Westwärts befindet sich auf dem Kuhbergrücken ebenfalls 

eine vorgelagerte Aufragung: der Breitenstein. Während der 

Fuchshübel mit seiner abgerundeten Felsbank noch typisch 

elbsandsteinisch aussieht, erinnert der Breitenstein mit sei- 

nen scharfkantigen Felsklippen und Blockfeldern eher an 

sudetische Gebirge als an die Sächsische Schweiz. 

Gerade diese die Granitverhältnisse vortäuschende Morpho- 

logie macht aber den Breitenstein so markant und reizvoll. 

Seine während der Lausitzer Überschiebung in einzelne Fels- 

klippen zertrimmerte Sandsteinkuppe breitet sich rücken- 

artig in Nord/Süd-Richtung aus - daher die Bezeichnung 

„Breitenstein“ - und geht westwärts am Steilabfall zum 

Porschendorfer Becken in ein ausgedehntes Blockfeld über, 

das zahlreiche Einsturzhöhlen aufweist. Überall fällt im 

Breitensteingebiet die starke tektonische Beanspruchung 

des Sandsteines auf. Das Gestein wurde vor allem durch 

Kieselsäure verhärtet und zeigt daher nicht die sonst beim 

Sandstein gewohnten abgerundeten Kanten; die Felsblök- 

ke sind vielmehr recht scharfkantig geblieben. 

Manche Felsoberflächen weisen durch die Verkieselung auch 

einen eigentümlich dunklen Fettglanz auf, der jedoch nicht 

mit dem größtenteils hellen, seltener völlig vergrünten 

„Harnischen“ verwechselt werden sollte. Diese durch Rei- 

bung spiegelartig geglätteten Gesteinsflächen treten am 

Breitenstein in beeindruckend hoher Anzahl auf und errei- 

chen hier außerdem die mit Abstand größten Ausmaße von 

allen Harnischen entlang der Lausitzer Überschiebung. Der 

Kundige findet schließlich auch durch Druck zermalmte und 

wieder verfestigte Gesteinsteile : die sogen. „Mylonite“ oder 

„Netzleisten“. Der Breitenstein stellt somit ein Kleinod unter 

den erdgeschichtlichen Zeugen entlang der Lausitzer Über- 

schiebung dar. So großflächig und vielgestaltig wie hier ist 

anderswo im Elbsandsteingebiet die tektonische Einwirkung 

des angrenzenden Granits kaum sichtbar. 
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Harnischblöcke weist auch der Dobraer Gemeindeberg auf. 

Weitere Blockfelder kleineren Ausmaßes befinden sich noch 

an der Schönen Höhe und am Quellenberg. Bei den auffälli- 

gen Harnischen dieser nordwestlichen Elbsandsteinflanke 

handelt es sich also keinesfalls um Gletscherschliffe, wenn- 

gleich hier zur Elsterkalkzeit das Gletschereis von Norden 

her bis in das Innere des Kreidesandsteingebietes vordrang. 

Zeugen jener Vereisung sind vielmehr die mächtigen Glet- 

scherablagerungen auf den Fluren von Dittersbach, Dürr- 

röhrsdorf, Dobra, Porschendorf und Lohmen. Sie bestehen 

aus Beckentonen, Geschiebelehmen sowie kiesigen Deck- 

schichten und können kleinräumig ein stark kuppiertes Ge- 

lände bilden, wie das beispielsweise bei Mühlsdorf in der 

„Dilche“ (gleich „Delle“, Ortsbezeichnung für Vertiefung) 

der Fallist. 

In solch einer schmelzwassergeprägten Zertalung weist auf 

Wünschendorfer Flur nahe der Klemnitzbach eine unbenann- 

te Sandstein-Durchragung mit ihrem rundhöckerartigen 

Aussehen möglicherweise auf eine unmittelbare Gletscher- 

einwirkung hin; die einstige wandbildende Oberkante könn- 

te durch Einschub zu Rundhöckern abgeschliffen worden 

sein, wobei mögliche Gletscherschrammen im weichen Sand- 

stein längst verwittert wären. Immerhin ist dort vom Äuße- 
ren her eine gewisse Analogie zu den Gletscherschliffen bei 

den ebenfalls aus Sandstein gebildeten Weißen Steinen am 

Pankratzer Sattel in Nordböhmen denkbar. 

In die jüngste Erdgeschichte des Dittersbacher und Lohme- 

ner Raumes fällt schließlich die Bildung des Wesenitztales. 

Der Wesenitzdurchbruch zwischen Schöner Höhe und 

Quellenberg hinterließ im tektonisch gestörten Sandstein- 

Grenzsaum ein gebirgsartiges Kerbtal mit blockerfülltem 

Flußbett. Anschließend folgt im Porschendorfer Becken ein 

schwach mäandrierender Flußlauf. Erst mit dem Eintritt der 

Wesenitz in die Lohmener Ebenheit ist zwischen Nietzelgrund 

und Liebethaler Grund auf längerer Strecke die für Sand- 

steingebiete eigentlich typische steilwandige Klamm anzu- 

treffen. 

Nahezu identisch mit der Grenze zwischen Sandstein und 

Granit verläuft nördlich der Schönen Höhe im Lieblingstal 

der Schullwitzbach. Im Niederlohmener Wald fließen zur 

Wesenitz die Wasser vom Oberen und vom Niederen Biens- 

graben. Östlich vom Dobraer Gemeindeberg entspringt in 

einem weitverzweigten Quellgebiet das ebenfalls in die We- 

senitz mündende Brausenitzflüßchen. 

Hier fällt dem aufmerksamen Betrachter auch eine früh- 

mittelalterliche Wasserkunst auf: Durch einen künstlichen 

Graben wurde früher aus dem Huten Wasser vom Laubborn 
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der Brausenitz zugeführt, um diesem Flüßchen unterhalb der 

Räumichtwiese Wasser in ausreichender Menge mit einem 

weiteren Kunstgraben wieder abzapfen zu können, der dann 

als sogenanntes Forellenflüßchen die Lohmener Dorfbach 

in ihrer Wasserführung erheblich stabilisierte. 

Bei Liebethal mündet der aus Wünschendorfer und aus Por- 

schendorfer Flur kommende Klemnitzbach in die Wesenitz. 

Ansonsten ist die Nordwest-Flanke der Sächsischen Schweiz 

ähnlich gewässerarm wie das übrige Sandsteingebiet. 

Vegetationsmäßig vermittelt der nordwestliche Quadersand- 

stein-Grenzraum den Übergang vom trocken-warmen Elbtal 

zum allerletzten Ausstreichen der borealen Nadelwaldzone 

in der Westlausitz, was sich dort bekanntlich in ausgedehn- 

ten Kiefernheiden, einzelnen Tieflandsvorkommen von Fich- 

te sowie einem auffällig hohen Anteil von Graubirke äußert. 

Außerdem stellt unser nordwestlicher Sandsteinbereich eine 

pflanzen- wie tiergeographisch wichtige Brücke zu den nörd- 

lich gelegenen Großwaldgebieten her: zunächst zum Cars- 

wald, von da nordwärts über die Dresdener und die Lauß- 

nitzer Heide bis zur Königsbrücker und zur Ruhlander 

Heide, oder nordostwärts über die Massenei und das Nord- 

Autobahn 

westlausitzer Hügelland bis zum Oberlausitzer Heide- und 

Teichgebiet. 

Aufgrund dieser Übergangslage werden ärmere Eichen-/ 

Buchengesellschaften überwiegend colliner Prägung mit ei- 

nem höheren Anteil von Nadelbäumen (Kiefer, Tanne, aber 

auch Fichte) vorgeherrscht haben. 

Pflanzengeographisch bemerkenswert bleibt das Hinabstei- 

gen ausgesprochener Bergwaldpflanzen in die Hügelland- 

Stufe (z.B. Rippenfarn, Hasenlattich, Weiße Pestwurz), was 

wohl vorrangig auf den steigenden Einfluß kontinentalen 

Klimas östlich der Elbe zurückzuführen ist. 

Möge dieses kurze naturräumliche Gutachten die Natur- 

schutzverantwortlichen zum Nachdenken anregen. Land- 

schaft ist bekanntlich immer Naturraum und Menschenwerk 

in einem. Aber auch aus landnutzungsgeschichtlicher Sicht 

erscheint an der Nordwest-Flanke der Sächsischen Schweiz 

eine solche Gebietserweiterung des Landschaftsschutzes 

sinnvoll und notwendig, bevor es dafür womöglich zu spät 

ist; denn dieser noch weitgehend intakte ländliche Raum 

hat in letzter Zeit schon manche recht bedenkliche Verände- 

rung hinnehmen müssen. 

Dietrich Graf, Sächsisches Forstamt Lohmen 

Verkehrsminister Wissmann bestätigt stadtnahe Autobahn A 13 

Für die Planer aus dem sächsischen Wirtschaftsministeri- 

um war es sicher ein guter Tag, als Bundesverkehrsmini- 

ster Wissmann am 31. Oktober 1994 deren Planungen für 

die stadtnahe Trasse 441 bestätigte. 

Für die Natur unserer Region war es ein schwarzer Tag, 

denn die neue Trasse bringt mehr Fahrzeuge und mehr Ab- 

gase mit sich. Es ist nicht nur der Elbtalkessel und die 

Grenzregion des geplanten Großschutzgebietes Ost- 

erzgebirge, die vom Betonband und den Schadstoffen be- 

troffen sind, es ist auch die Nationalpark-Region Sächsi- 

sche Schweiz. 

Denn über große Entfernungen werden gerade die Haupt- 

schadstoffe des Autoverkehrs, die Stickoxide und die gas- 

förmigen Kohlenwasserstoffverbindungen sowie das sich 

unter UV-Einwirkung der Sonne bildende Ozon, transpor- 

tiert. Durch Reaktionen mit anderen Luftschadstoffen sind 

die Ozonkonzentrationen in den Ballungsgebieten oft noch 

niedriger als in den Gebieten abseits von Städten, Auto- 

bahnen und Straßen, wie z.B. der Sächsischen Schweiz. 

Die Entscheidung für die stadtnahe Trasse 441 (siehe auch 

die Detailkarte im Heft 8) sei vor allem aus verkehrlichen 

Gründen gefallen, begründete das Bundesverkehrsministe- 

rium seine Entscheidung. Insbesondere erhoffe man sich 

eine Entlastung der überfüllten Bundesstraßen. Das Argu- 

ment des grenzüberschreitenden Verkehrs wurde nicht mehr 

gebracht. 

Ob die Entlastung der Stadt Dresden durch die Autobahn 
überhaupt eintritt, kann noch niemand sagen. Sachsens 

Straßenplaner behaupten, daß dieser Fall eintritt. Der Dresd- 

ner Umweltamtsleiter Korndörfer hält dagegen, daß im Jahr 

2005 auf der B 172 ohne Autobahn 70.000 Kfz und mit 

Autobahn 60.000 Kfz pro Tag fahren würden. Eine Studie, 
die die Entlastung wirklich nachweist, gibt es noch immer 

nicht. 

Bei den Kosten für die geplante Trasse haben die Planer 

zudem immer wieder manipuliert und heruntergerechnet. 

So war die A 13 im Jahr 1991 noch mit 625 Mio. DM nach 

Bonn gemeldet worden. Die Berichtigung erfolgte zwei 

Jahre später auf 1,345 Mrd. DM. 

Doch auch in diesen Planungen hatte das Netzwerk der Bür- 

gerinitiativen immernoch gravierende Fehler gefunden, die 

vom Additionsfehler über zu kurz geplante Brückenbauwerke 
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bis zu Bodenpreisen von 8,50 DM/m? für den Dresdner 

Süden reichten. Mittlerweile hatte der Leiter der Abtei- 

lung Straßenbau im sächsischen Wirtschaftsministerium, 

Bernd Rohde, diese Fehler zugegeben. Trotz weiterer Be- 

richtigungen und Änderungen wie z.B. neuen Brückenbau- 

werken (Zschonergrund 400m, Gebergrund 300m u.a.) hat 

sich, rein zufällig (?), an den Gesamtkosten der Trasse ab- 

solut nichts geändert... 

Bleibt zu vermuten, daß ca. 1,5 Mrd. DM die Schmerzgrenze 

waren für das, was Bonn zu bezahlen bereit wäre. Schät- 

zungen des Netzwerkes Autobahn belaufen sich dagegen 

auf mindestens 2,1 Mrd. DM. 

Besondere Beachtung verdient der Fakt, daß vorerst nur 

das Teilstück von Dresden bis Pirna festgelegt wurde. Wenn 

das stimmt, hat man sich sogar die Möglichkeit, wieder 

Autobahn A 13 - Sachsen - Prag 

die alte DDR-Trasse durch die Sächsische Schweiz zu le- 

gen, offengehalten. Denn die Grenzquerung im Gottleubatal 

bei Breitenau ist kompliziert, und man ist sich mit der tsche- 

chischen Seite noch nicht über einen Übergang einig. 

Frühester Baubeginn soll 1996 sein. Allerdings bleibt be- 

rechtigte Hoffnung, daß das Betonband der A 13 und die 

Schadstoffe von täglich bis zu 70.000 Fahrzeugen zu ver- 

hindern sind, wenn der Widerstand der Betroffenen nicht 

abebbt, und wenn die betroffenen Gemeinden und Natur- 

schutzverbände gegen die Trasse und deren Folgen klagen. 

Wer im Netzwerk der Bürgerinitiativen Autobahn mitarbeiten will, kann 

dies gern tun, denn es werden weitere Mitstreiter gesucht. Das Netzwerk 

trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat im Ökumenischen Informa- 

tionszentrum in Dresden, Kreuzstraße 7. 

Chronik der Entscheidungen und Ereignisse von Juni bis Oktober 1994 

Juni 1994 

Anfang Juni gibt es im Dresdner Kommunalparlament Är- 

ger: die Aktuelle Stunde zur A 13 sollte auf Wunsch der 

CDU abgesetzt werden. Nur durch Klagedrohung der Al- 

ternativen Fraktion kommt es doch noch zur Diskussion. 

SPD, Freie Wähler und Freie Bürger erinnern die CDU und 

Oberbürgermeister Wagner an den Beschluß von 1993, 

die stadtnahe Trasse abzulehnen. 

Das Sächsische Wirtschaftsministerium beantragt Mitte 

Juni in Bonn die Führung der Autobahn A 13 als stadtnahe 

Trasse 441. Die Unterlagen, die die Öffentlichkeit im 

Herbst 1993 erhalten hatte, wurden z.T. erheblich verändert. 

Ende Juni legt Wirtschaftsminister Schommer die Grenz- 

passage gemeinsam mit dem tschechischen Verkehrsmini- 

ster Strasky fest. Eine Großbrücke soll das Gottleubatal 

queren und nördlich des Berges Spicak in einen Tunnel ein- 

münden. 

Umweltminister Vaatz kritisierte seinen Kollegen: Er hät- 

te davon erst aus der Zeitung erfahren. Der Streit um den 

Grenzübergang spitzt sich zu. Vaatz plädiert für die Prü- 

fung einer Tunnellösung. 

Juli/ August 1994 

Im Juli veranstaltet das Netzwerk Autobahn eine Presse- 

konferenz zu den Kosten der stadtnahen Trasse A 13. Es 

wird dargestellt, daß sich die Kosten der Autobahn auf über 

2 Mrd. DM erhöhen werden. Diese Differenz ergibt sich . 

aus Planungsfehlern und aus der landesplanerischen Stel- 

lungnahme des sächsischen Umweltministeriums, welche 

umfangreiche Forderungen bezüglich des Lärmschutzes und 

des Immissionsschutzes enthält. Es wird nochmals darge- 

stellt, daß die Kostenrechnung ernsthaft manipuliert wur- 

de: die Freiberger Trasse wurde herauf-, die Dresdner her- 

untergerechnet. - Mit einem Mahnfeuer protestieren Bür- 

ger-initiativen Mitte August gegen den Autobahnbau. 

September/ Oktober 1994 

Am Rande der Eröffnung der Rollenden Landstraße, einem 

an sich sehr begrüßenswerten Projekt, protestieren deut- 

sche und tschechische Autobahngegner gegen die Politik 

des sächsischen Wirtschaftsministers Schommer, für den 

die Rollende Landstraße lediglich eine Übergangslösung 

bis zur Fertigstellung der Autobahn A 13 ist. Nach deren 

Fertigstellung würde die Rollende Landstraße eingestellt. 

In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium begrün- 

det das Netzwerk Autobahn nochmals die Argumente ge- 

gen den Bau der stadtnahen Trasse und weist auf die 

Kosten von über zwei Mrd. DM hin. 

Doch Bundesverkehrsminister Wissmann bestätigt Ende 

Oktober 1994 die Antragsunterlagen des sächsischen Wirt- 

schaftsministeriums zum Bau der A 13. 
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Pfaffenstein 

Der Pfaffenstein einmal aus anderer Sicht 

Der markante Tafelberg mit der Barbarine an seiner Südecke ist Privatbesitz. O weh, könnte man meinen, da wird wohl 

bald ein Aufzug auf den Felsen gehen und die Gaststätte zu einem Hotel für betuchte Gäste ausgebaut... Doch weit 

gefehlt! Mit finanzieller Unterstützung des Sächsischen Umweltministeriums konnte ein Naturschutzverein, die Schutz- 

gemeinschaft "Sächsische Schweiz", den Pfaffenstein erwerben. 

In westlichen Bundesländern hätte man andere Bedenken. Ob der Fels nun für Touristen und Bergsteiger gesperrt wird? 

Wird die Bergwirtschaft ganz geschlossen? Wieder weit gefehlt. Denn der Fels soll zu einem Beispiel eines Miteinander 

von umweltverträglichem Tourismus und Naturschutz werden. 

In den folgenden beiden Beiträge wollen die Mitglieder des Vereins ihre Ziele, Problemen und Wünsche vorstellen. 

Daran anschließend berichtet Martin Lange vom Sächsischen Bergsteigerbund von den Anstrengungen zur Rettung des 

Wahrzeichens des Pfaffensteins, der Barbarine. 

Sieht man von den seltenen Fällen ab, in denen ein Grund- 

stück vorübergehend herrenlos ist, so gehört, unabhängig 

von seiner Lage, jedes Grundstück jemandem. Danach kön- 

nen in der freien Landschaft gelegene Grundstücke ebenso 

in persönlichem Eigentum stehen, also Menschen (Bürgern), 

d.h. natürlichen Personen gehören, wie Grundstücke inner- 

halb der Ortslagen. 

Trotzdem wird wahrscheinlich fast jeder, als er zum ersten 

Male hörte, daß das auch für den wuchtigen Tafelberg 

Pfaffenstein mit seiner Höhe von 434m und einer Gipfelfläche 

von so ca. 600m mal 300m zutrifft, einigermaßen überrascht 

gewesen sein, - ich war es jedenfalls ! 

Und das ist der Werdegang in groben Zügen :! 

Seit dem Jahre 1548 war der Berg Gemeineigentum der Pfaf- 

fendorfer, die „ein frey gemein uff und umb den Pfaffen- 

stein“ hatten. 1835 wurde diese Eigentumsform aufgeho- 
ben, und es wurden die Gipfelfläche in 24 und der Schutt- 

kegel in 54 Flurstücke aufgeteilt. 

Eines der Flurstücke auf der Gipfelfläche erwarb der Pfaffen- 

dorfer Gastwirt Ernst Ulbrich, der 1880 darauf eine Restaura- 

tion einrichtete. Seine Witwe verkaufte im Jahre 1895 dieses 

Flurstück an Hermann Keiler, der die Gastwirtschaft weiter- 

betrieb. Er, und später sein Sohn Richard Keiler, erwarben 

bis 1926 weitere Flurstücke auf der Gipfelfläche, mit dem 

Ergebnis, daß Keilers schließlich Eigentümer von rund 11 ha 

der insgesamt rund 12 ha messenden Gipfelfläche waren. 

Mit seinem Tode wurde Richard Keiler von seiner Frau so- 

wie den Kindern Helga und Ralph beerbt, welche die Gast- 

stätte und das übrige Grundeigentum im Geiste ihrer na- 

turverbundenen Vorfahren und des Keilerschen Leitsatzes 

„Gastwirt ist ein Beruf - Bergwirt ist eine Berufung“ natur- 

schonend weiternutzten. Alles andere hätte schon allein 

nicht zu Ralph Keiler gepaßt - Bergsteiger, Forstschutzhelfer, 

Naturschutzhelfer ... 

Im Jahre 1990 mußte die Erbengemeinschaft Keiler die 

Bewirtschaftung der Gaststätte aus gesundheitlichen Grün- 
den aufgeben und sich zur Veräußerung des Grundstückes 

entschließen. 

Gegenüber zahlreichen anderen privaten und sonstigen 

Kaufinteressenten (Immobilienhändlern) bevorzugte sie den 

rechtsfähigen gemeinnützigen Verein Schutzgemeinschaft 

Sächsische Schweiz e.V. (im folgenden Schutzgemeinschaft 

genannt) deshalb, weil sie überzeugt davon war, daß die 

Schutzgemeinschaft auf Grund der von ihr mit ihrer Satzung 

u.a. übernommenen Verpflichtungen für die Bewahrung der 

Landschaft der Sächsischen Schweiz mit allen ihren Teilen 

und Naturausstattungen sowie für die natur- und land- 

schaftsverträgliche Entwicklung des Gebietes wirken zu 

wollen, am ehesten die Nutzung des Berges nach Keilerscher 

Sinnesart fortsetzen würde. 

Demgemäß verkaufte sie den ihr gehörenden, und damit den 

größten Teil der Gipfelfläche, im Jahre 1992 der Schutzge- 

meinschaft, nachdem jener durch das Sächsiche Staatsmini- 

sterium für Umwelt und Landesentwicklung die zur Bezah- 

lung des Kaufpreises und der Nebenkosten notwendige 

Summe bereitgestellt worden war mit der rechtlich gesicher- 

ten Bedingung, „daß das Grundstück nur in Übereinstim- 

mung mit den Interessen des Naturschutzes genutzt werden 

darf“. 
Anfang 1994 wurde der Eigentümerwechsel beim Amts- 

gericht Pirna in das Grundbuch eingetragen. Seitdem ist die 

Schutzgemeinschaft Eigentümer von rund elf Zwölfteln der 

Pfaffenstein-Gipfelfläche. 
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